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Der Gemeinderat beabsichtigt das Örtliche Raumordnungsprogramm der Marktgemeinde 

Lunz am See in den Katastralgemeinden Ahorn, Lunzamt und Lunzdorf zu ändern. 

 

Jedermann  ist  berechtigt,  innerhalb  der  Auflagefrist  zum  Änderungsentwurf  schriftlich 

Stellung zu nehmen. 

 

Der Änderungsentwurf wird gemäß § 21 Abs. 5 iVm § 22 Abs. 3 NÖ ROG 1976 LGBI 8000  

sechs Wochen, das ist in der Zeit  

 

von 13. Jänner 2012 bis 24. Februar 2012 

 

im Gemeindeamt Lunz am See während der Parteienverkehrszeiten zur allgemeinen    

Einsicht aufgelegt. 

Kundmachung - Örtliches Raumordnungsprogramm 

 

Geburten 
  

 2011 20 
 2010 20 
 2009 18 
 2008 15 
      

Trauungen 
  

 2011 12 
 2010 12 
 2009 12 
 2008 12 
  
   

Sterbefälle 
  

 2007 23 
 2010 16 

 2009 30 
 2008 19  
    

Aus dem Standesamt 
 

Baubehördliche Bewilligungen 
  

 2011 31 
 2010 44 
 2009 39 
 2008 33 
  

Bauanzeigen 
  

 2011 46 
 2010 38 
 2009 70 
 2008 42 
  
   

Feuerpolizeiliche Beschau 
  

 2011  75 
 2010 113 
 2009 121 
 2008 109  

Aus dem Bauamt 



Aufgrund  einer  Bedarfserhebung  wurde  festge‐
stellt, dass ab dem kommenden Kindergartenjahr 
eine  3. Gruppe  erforderlich  ist.  Es wurden nicht 
mehr  Kinder  geboren,  jedoch  sind  schon  2  ½  ‐
Jährige im Kindergarten aufzunehmen. 
 

Architekt Dipl.‐Ing. Walter Brandhofer wurde von 
Bgm. Ploderer beauftragt, Kostenschätzungen für 
ein  Sanierungskonzept  des  bestehenden  2‐
gruppigen  Kindergartens  plus  Ergänzung  des 
Raumfehlbestan‐

des sowie zum kompletten Neubau eines 3‐gruppigen Kin‐
dergartens zu erstellen. 
DI Brandhofer erläuterte in einer Besprechung dem Schul– 
und  Bauausschuss  die  notwendigen  Maßnahmen,  Grob‐
kostenschätzungen und einen Vorentwurf.  
 

Zusammenfassend wird  von  Hr.  DI  Brandhofer  aus wirt‐
schaftlichen  und  funktionalen  Gründen  sowie  zur  Erlan‐
gung einer Förderung aus dem NÖ Schul‐ und Kindergar‐
tenfonds ein kompletter Neubau des Kindergartens vorge‐
schlagen. 

Eine  Abordnung  des  Kindergar‐
tens und des Gemeinderates be‐
suchte  in  letzter  Zeit  mehrere 
Kindergärten  und  informierte 
sich  über  verschiedene  Bauwei‐
sen,  Einrichtungen  sowie  über 
Vor–  und  Nachteile  der  unter‐
schiedlichen Gestaltungsweisen. 
 

Am Dienstag, 17. Jänner, besprachen DI 
Brandhofer, unsere Gemeindevertreter, 
die  Kindergartenleiterin  und  Vertreter 
des Amtes der NÖ Landesregierung die 
weiteren  Vorgangsweisen,  Finanzie‐
rungs–  und  Förderungsmöglichkeiten 
sowie  einen möglichen Durchführungs‐
zeitraum. 

Neubau Kindergarten 



Freiwillige Feuerwehr Lunz am See
3293 Lunz am See, Schulstraße 13, Tel: 07486/8695 Fax: DW 4
E-mail: ff.lunz@aon.at                            www.feuerwehr-lunz.at

 
 
 
 
 
 
 

Tätigkeitsbericht 
der freiwilligen Feuerwehr Lunz am See 

 für das Dienstjahr 2011 
 
 
Zuerst möchten wir uns bei allen Besuchern, Sponsoren und Helfern bedanken, die zum guten 
Gelingen des Feuerwehrkränzchens beigetragen haben! 
 
Das Jahr 2011 war, nach einigen Jahren mit vielen Einsatzstunden, ein relativ ruhiges Jahr ohne 
Sturm, Hochwasser oder intensiven Schneefall. 
Auch die Verkehrsunfälle hielten sich in Grenzen und wir hatten dabei – außer bei einem Hilfs-
einsatz in Göstling – auch keine Todesopfer zu beklagen. 
 
Der Mannschaftsstand mit Ende 2011 beträgt 59 Aktive und 11 Reservisten.  
Besonders erfreulich ist der Eintritt von 7 jungen Mitgliedern (Essletzbichler Andreas, Esletz-
bichler Wolfgang, Lengauer Thomas, Musil Hannes, Osanger Mathias, Reiter Christoph, Schmid 
Patrick) 
 
Insgesamt hatten wir 19 Einsätze (4 Brandeinsätze, 13 technische Einsätze und 2 Fehleinsätze) 
mit 306 Männern und 473 Einsatzstunden. 
Dazu kommen noch 9 Übungen mit 735 Übungsstunden, wöchentliche Übungen der Wettkampf-
gruppe sowie diverse Schulungen und 16 Lehrgangsbesuche. 
 
Im Mittelpunkt des heurigen Jahres steht der Ankauf eines neuen Einsatzfahrzeuges. Dieses wird 
das 31 Jahre alte LF-B ersetzen. Zurzeit sind die Anträge auf Ankaufsgenehmigung und Förde-
rung gestellt. Die EU–weite Ausschreibung erfolgt in den nächsten Wochen und wir hoffen auf 
Lieferung im Spätherbst. 
Das Fahrzeug hat einen Anschaffungswert von € 266.000,- wovon das Land € 60.000,- , die    
Feuerwehr € 70.000,- und die Gemeinde € 136.000,- aufbringen. Weiters bezahlt die Feuerwehr 
ca. € 10.000,- für die Pflichtausrüstung des Fahrzeuges. 
 
Sie sehen, wie wichtig und unentbehrlich Ihre Spenden und Ihre geschätzten Besuche bei unseren 
Veranstaltungen sind. Dafür nochmals ein herzliches Dankeschön! 
 

 
UNSERE FREIZEIT – FÜR IHRE SICHERHEIT! 

 
Ihre Freiwillige Feuerwehr Lunz am See 



Wetterdaten 2011 im Vergleich 

Danke an Herrn  
Engelbert Sollböck von der  
Biologischen Station des 
Wasserklusters Lunz  

für die Übermittlung der 
Wetterdaten! 



  

 
 

Der  öffentliche Gesundheits‐
dienst  des  Landes  NÖ  setzt 
seine  Schutzimpfung  gegen 
die Zeckenkrankheit fort. 
Der empfohlene Zeitraum für 
die Impfaktion 2012 wird mit 
Mitte  Februar  bis  Ende  Juni 
2012 festgelegt. 

 
Die Grundimmunisierung  (=sicherer Schutz) 
besteht aus 3 Teilimpfungen: 
1. Erstimpfung 
2. Zweite Impfung nach 1 – 3 Monaten 
3. Dritte Impfung 5 ‐ 12 Monate nach der 
  2. Teilimpfung bei FSME‐IMMUN 
‐ Erste Auffrischung: nach 3 Jahren 
‐ Alle weiteren Auffrischungen bis zum 60. 
Lebensjahr nach 5  Jahren. Ältere Personen 
sind im 3‐Jahres‐Intervall aufzufrischen. 

Zeckenschutzimpfung 

 

Für den Hegering  
Lunz findet  

am Samstag,  
3. März 2012 
um 19:00 Uhr 

im Zellerhof die Hegeschau statt. 
 

Die  Hegeschau  ist  öffentlich  und  es  sind   
insbesondere  alle  Jagdberechtigten  und 
Jagdausübungsberechtigten  dazu  eingela‐
den. 

Hegeschau 

Müllsäcke für 2012 

Die  Restmüll‐  und  auch  die 
Verpackungssäcke für die   Be‐
wohner der entlegenen Gebie‐
te  können  seit  Anfang  Jänner 
wieder am Gemeindeamt Lunz 
abgeholt werden. 

ATOMIC Schitest  
Am  Sonntag,  15.  Jänner  2012  wurde  am 
Maiszinken  wieder  ein  Schitest  der  Firma 
Atomic, mit Unterstützung der  Firma  Sport 
Pemsel  Scheibbs  und  Organisation  durch 
Maria Seis durchgeführt.  
Z a h l r e i c h e 
Schifans  nüt‐
zen  dieses 
Angebot  auf 
den  bestens 
präparierten 
Pisten. 

Fundamt 

Am  Fundamt  wurde  eine 
Jacke  abgegeben,  welche 
bei  einem  Vortrag  in  der 
Bibliothek vergessen wurde. 



Um mit den Rauschbrandschutzimpfungen 
2012 rechtzeitig beginnen zu können, muss 
schon  jetzt mit der Erfassung der  landwirt‐
schaftlichen  Betriebe  und  Rinder,  welche 
der  Impfpflicht  unterliegen,  begonnen 
werden. 
 
 

Melden Sie bitte bis  
 

spätestens 24. Februar 2012  
 

die Anzahl der zu impfenden Rinder  
am Gemeindeamt unter 07486 / 8081 

 
 
 

Impfpflicht besteht  für alle Rinder über 4 
Monate, wenn sie 
 

 auf  Hausweiden  und  Gemeinschafts‐
weiden gesömmert werden sollen, wel‐
che  in  Gebieten  liegen,  die  in  der 
Rauschbrandverordnung  angeführt  sind 
oder 

 auf  rauschbrandgefährliche  Almen  und 
Weiden  gebracht  werden  sollen,  die 
sich  in  einem  anderen  Verwaltungs‐
bezirk  oder  in  einem  anderen  Bundes‐
land befinden. 

 

Die  meisten  Gemeinden  unseres  Bezirkes 
gelten  als  rauschbrandgefährliche  Weide‐
plätze.  Es  wird  darauf  aufmerksam  ge‐
macht, dass für Tiere, wenn sie auf rausch‐
brandgefährlichen  Weideplätzen  an 
Rauschbrand  erkranken  und  nicht  geimpft 
sind, keine Unterstützung gewährt werden 
kann. 
 

Kosten: 
Die  Rauschbrand‐Schutzimpfung  wird 
durch die kostenlose Beistellung des  Impf‐
stoffes  staatlich  gefördert.  Vom  Tier‐
besitzer sind die  Impfgebühren zu entrich‐
ten.  
 

Nachimpfungen:  
Rinder, die auf besonders gefährliche Wei‐
deplätze gebracht werden bzw. noch 4 Mo‐
nate  nach  erfolgter  Rauschbrand‐
schutzimpfung dort aufgetrieben sind, kön‐
nen auf Wunsch der Tierbesitzer 4 Wochen 
nach der Erstimpfung nachgeimpft werden. 
Die Gebühren  für die Nachimpfungen  sind 
gleich hoch wie für die Erstimpfung.  
Auf  den  Erfassungslisten  sind  nachzu‐
impfende Rinder gesondert auszuweisen. 

Rauschbrandschutzimpfungen 2012 

 

Jeder Teilnehmer bekommt seinen eigenen Husky „vorgespannt“ 
   (Begleitung möglich, auch geeignet für Kinder ab 12 Jahren; jüngere Teilnehmer auf Anfrage) 
 
Dauer: ca. 2 Stunden  
   (inkl. Einführung in die Welt der Huskys) 
 
Voraussetzung: wetterbedingte Kleidung, etwas Kondition 
 
Termin: 10.02.2012 um 10.00, 13.30 u. 17 Uhr bei jedem Wetter!   
Treffpunkt: Bei der Jausenstation „Herdengl“ in Lunz am See 
 
Kosten: € 25,- je Erwachsener und € 20,- je Kind;  (Schneeschuhe + € 5,-) 
    (inkl. Guide, Hundegeschirr, Lagerstimmung, kl. Jause und Erinnerungsfoto) 
 
Anmeldung:  Alexandra Herb-Hubalek, 0664/2265060  

Husky-Trekking - Schneeschuhwanderung mit Schlittenhunden 



Wir möchten auf die gesetzlichen Anrainerverpflichtungen, insbesondere gemäß § 93 
Straßenverkehrsordnung 1960 ‐ StVO 1960, BGBl 1960/159 idgF, hinweisen: 
 

§ 93 StVO 1960 lautet 
„(1) Die Eigentümer von Liegenschaften in Ortsgebieten, ausgenommen die Eigentümer von 
unverbauten land‐ und forstwirtschaftlich genutzten Liegenschaften, haben dafür zu sorgen, 
dass die entlang der Liegenschaft in einer Entfernung von nicht mehr als 3 m vorhandenen, 
dem öffentlichen Verkehr dienenden Gehsteige und Gehwege einschließlich der in ihrem Zuge 
befindlichen Stiegenanlagen entlang der ganzen Liegenschaft in der Zeit von 6.00 bis 22.00 
Uhr von Schnee und Verunreinigungen gesäubert sowie bei Schnee und Glatteis bestreut sind. 
Ist ein Gehsteig (Gehweg) nicht vorhanden, so ist der Straßenrand in einer Breite von 1 m zu 
säubern und zu bestreuen.  
 

(1a) In einer Fußgängerzone oder Wohnstraße ohne Gehsteige gilt die Verpflichtung nach 
Abs. 1 für einen 1 m breiten Streifen entlang der Häuserfronten. 
 

(2) Die in Abs. 1 genannten Personen haben ferner dafür zu sorgen, dass Schneewächten oder 
Eisbildungen von den Dächern ihrer an der Straße gelegenen Gebäude entfernt werden. 
 

Im Zuge der Durchführung des Winterdienstes auf öffentlichen Verkehrsflächen kann es 
aus arbeitstechnischen Gründen vorkommen, dass die Straßenverwaltung oder die Ge‐
meinde Flächen räumt und streut, hinsichtlich derer die Liegenschaftseigentümer im Sin‐
ne der vorstehend genannten bzw. anderer gesetzlicher Bestimmungen selbst zur Räu‐
mung und Streuung verpflichtet sind. 
Die Gemeinde weist ausdrücklich darauf hin, dass 
 es sich dabei um eine unverbindliche Arbeitsleistung handelt, aus der kein Rechtsan‐
spruch abgeleitet werden kann; 
 die gesetzliche Verpflichtung sowie die damit verbundene zivilrechtliche Haftung für 
die zeitgerechte und ordnungsgemäße Durchführung der Arbeiten in jedem Fall beim ver‐
pflichteten Anrainer bzw. Grundeigentümer verbleibt; 

Winterdienst - Gehsteige 

Für eine Familie  in Lunz am See wird drin‐
gend eine Leihoma oder ein Babysitter ge‐
sucht  (Ferienbetreuung). 
 

Die  Leihomas  vom  Kath.  Familienverband  
sind eine  verlässliche Kinderbetreuung und 
kommen ins Haus. 
Sie  sind  unfall‐  u.  haftpflichtversichert!
Richtpreis: € 5,‐‐ bis € 7,‐‐/Std. bei mehr Kin‐
dern. 
Weitere Infos unter: Kath. Familienverband, 
3100 St. Pölten, Schreinergasse 1,  
Tel.: 02742‐35 42 03,  
Email: tagesmuetter‐noe@familie.at 

Leihoma oder Babysitter 

Wir  möchten  Sie  auf  zwei  interessante  
Ausstellungen  auf  der  St.  Johannesbrücke 
aufmerksam machen: 
 

Noch bis 14. Februar zeigt Fr. Nadja  Enöckl 
auf der St. Johannesbrücke Acrylmalereien.  
 

Von Mitte Februar bis Ende März wird Herr 
Franz  Atzmüller  Fotos  unter  dem  Titel 
„Ansichtssache“ ausstellen. 
 

Möchten  auch  Sie  Kunstwerke  auf  der  St. 
Johannesbrücke  ausstellen,  dann  melden 
Sie  sich  bitte  zwecks  Terminvereinbarung 
am Gemeindeamt! 

Ausstellung - St. Johannesbrücke 



Die gesetzlich  vorgeschriebene  feuerpolizei‐
liche  Beschau  wird  im  Jahr  2012  voraus‐
sichtlich  im Mai  in  den  nachfolgend  ange‐
führten Straßenzügen durchgeführt: 
        

Alle Objekte in den Straßen: 

 Bahngasse  
 Einödweg 
 Elisabeth Hummel‐Straße 
 Großau 

 Gstetten 
 Hörau 
 Kasten 
 Knappenweg 
 Neubaugasse 
 Schöckelreith 
 Steinau 

 Töpperweg 

Feuerpolizeiliche Beschau - 2012 

Sehr geehrte Lunzerinnen und Lunzer,  
 

Bei den Fahrern der Aktion Essen auf Rädern gibt es einen Eng‐
pass! 
Wir  suchen  zusätzliche  Frauen  und Männer  für  diesen  sozialen 
Dienst. Die Tätigkeit der Fahrer bei der Aktion "Essen auf Rädern" 
alle 5—6 Tage ist ehrenamtlich, das heißt, sie wird nicht bezahlt. 
Abgegolten wird lediglich ein Kilometergeld. 

 
 

Bitte helfen Sie mit, die Aktion am Laufen zu halten und melden Sie sich am Gemeinde‐
amt oder bei Erich Osanger (0664/794 18 94). 

Essen auf Rädern - Suche nach neuen Fahrern 

Presseinformation der NÖ Gebietskrankenkasse 





Amonstraße 16 – 3293 Lunz am See, Tel.: 07486 8081 15;  
E-Mail: info@lunz.at,     Internet: www.lunz.at,    ZVR - 14825640 

 
 

Liebe Lunzerinnen und Lunzer!                    
                                                                                                   

Der Tourismusverein und die Lunzer Wirtschaft  
laden Sie recht herzlich ein zum Besuch des 

Unsinnigen  
- Die „etwas andere“ Faschingsnacht  

am FREITAG, 17. FEBRUAR  
im Gasthaus ZELLERHOF! 

 
Beginn ist um 19:72 Uhr. 

Für die musikalische Unterhaltung sorgt  
DJ AVI,   

für den Eintritt sind 348 Cent zu bezahlen.  
 

*Unsinnige Bekleidung erwünscht!* 
 

Es erwarten Sie tolle Preise und hoffentlich viel Spaß bei diesem  
„unsinnigen Treiben“ 

 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

 
 

Annahmeschluss Ihrer Veranstaltungstermine 
für März & April 2012 ist  

Freitag, der 17. Februar! 
Bitte geben Sie uns Ihre Veranstaltungen (auch kulinarische Highlights) 

schriftlich und termingerecht im Tourismusbüro bekannt! 
 

 
 

Dringende Bitte an unsere Gastgeber: 
Geben Sie uns alle Freimeldungen für die  

kommenden Wochenenden und Semesterferien bekannt! 
 

 
 

Das Tourismus Team wünscht Ihnen 
herrliche Wintertage und viele zufriedenen Gäste! 

Tourismusverein 




